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Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung der
Forderung der Gemeinsamen Agrarpolitik in Nordrhein-Westfalen
soweit flachen- und tierbezogene Interventionen nach
den Artikeln 70 bis 72 der Verordnung (EU) 2021/2115 betroffen sind
(GAP-Forderverordnung NRW Flache und Tier- GAPF6VOFT)

Vom 3. Dezember 2024

Auf Grund des § 23 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 1 bis 5, 6 Buchstabe a, ¢, d, e, fund g
sowie Nummer 8 und 10 des GAP-Fordergesetzes NRW vom 5. Marz 2024 (GV. NRW. S. 156)
verordnet das Ministerium fir Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
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§1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung dient der Durchfiihrung des GAP-Fordergesetzes NRW vom 5. Marz 2024 (
GV. NRW. S. 156)in der jeweils geltenden Fassung und der in § 1 des GAP-Fordergesetzes NRW
genannten Regelungen der Europaischen Union, soweit diese sich auf flachen- und tierbezoge-
ne Interventionen nach den Artikeln 70 bis 72 der Verordnung (EU) 2021/2115 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften fur die Unterstitzung der von
den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den
Europaischen Garantiefonds fur die Landwirtschaft (EGFL) und den Europaischen Landwirt-
schaftsfonds fir die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategieplane
(GAP-Strategieplane) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verord-
nung (EU) Nr.1307/2013 (ABI. L 435 vom 6.12.2021, S. 1; L 181 vom 7.7.2022, S. 35; L 227 vom
1.9.2022, S. 137), in der jeweils geltenden Fassung, beziehen.

Teil 2
Vorschriften fiir flichen- und tierbezogene ELER-Interventionen

§2

Gewihrung von Zahlungen bei Ubertragung des Betriebs

Sofern ein Betrieb nach dem Einreichen des Zahlungsantrages und vor Erfillung aller Férdervor-
aussetzungen, Verpflichtungen und sonstigen Auflagen fiir die Gewahrung der Zahlungen

1. vollstandig von einer beglinstigten Person an eine andere Person verkauft, verpachtet oder auf
jede sonstige Weise Ubertragen wird, oder

2. in von FérdermaBnahmen betroffenen Teilen, von einer beglinstigten Person an eine andere
Person verkauft, verpachtet oder auf jede sonstige Weise Ubertragen wird,

sind die Zahlungen der libertragenden Person zu gewahren, sofern alle Fordervoraussetzungen,
Verpflichtungen und sonstigen Auflagen fir die Gewahrung der Zahlungen erfillt sind.

§3

System zur Identifizierung von Parzellen
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(1) Die Referenzparzelle fir die Forderung der ELER-Interventionen richtet sich nach § 5 der Di-
rektzahlungen-InVeKoS-Verordnung NRW vom 23. Mai 2023 (GV. NRW. S. 342) in der jeweils
geltenden Fassung.

(2) Fir die weitere Charakterisierung der Referenzparzellen gilt § 5 Absatz 2 bis 6 der GAPIn-
VeKoS-Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BAnz AT 19.12.2022 V1) in der jeweils geltenden
Fassung entsprechend.

(3) Die fur die Férderung relevante Parzelle ist ein Schlag. Ein Schlag ist eine zusammenhangen-
de Flache, die von einer beglinstigten Person mit einem von der zustandigen Behdrde vor der
Antragstellung fur die Zwecke der Antragsbearbeitung festgelegten Nutzungscode im Zahlungs-
antrag im Sammelantrag nach § 15 des GAP-Férdergesetzes NRW in Verbindung mit § 16 Absatz
1 des GAP-Fdrdergesetzes NRW angegeben wird.

(4) Bei einzelnen FérdermaBnahmen kénnen abweichend von Absatz 3 Flachen, die aus begriin-
ten Randstreifen nach § 5 Absatz 3 oder § 6 Absatz 4 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung
vom 24. Januar 2022 (BGBI. | S. 139, 2287) in der jeweils geltenden Fassung aus Pufferstreifen
an Gewasserrandern, aus Brachflachen und Brachstreifen, aus Blihflachen und Blihstreifen, aus
Geholzstreifen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung, aus Altgras-
streifen oder -flachen nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d des GAP-Direktzahlungen-Ge-
setzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. | S. 3003; 2022 1 S. 2262) in der jeweils geltenden Fassung, aus
Landschaftselementen nach § 11 Absatz 1 Nummer 2 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung oder
aus Bejagungsschneisen bestehen, auch bei Angabe unterschiedlicher Nutzungscodes, zusam-
men mit dem angrenzenden Schlag derselben begiinstigten Person, jeweils eine fiir die Forde-
rung relevante Parzelle bilden.

§4
Grundantrage fiir FordermaBnahmen nach Artikel 70 der Verordnung (EU) 2021/2115

(1) Grundlage fur die Gewahrung von Zahlungen fiir FordermaBnahmen nach Artikel 70 der Ver-
ordnung (EU) 2021/2115 kann das Vorliegen eines Bewilligungsbescheides zum Beginn des Ver-
pflichtungszeitraums sein. Die zustandige Behdrde erteilt diese Bewilligungsbescheide auf
Grundlage des in diesen Fallen bis zum 30. Juni im Jahr vor dem ersten Verpflichtungsjahr durch
die beglinstigte Person bei der zustandigen Behorde eingereichten Grundantrages.

(2) Uber die Notwendigkeit eines Grundantragsverfahrens nach Absatz 1 entscheidet das jeweils
zustandige Ministerium bezogen auf die einzelnen FérdermaBnahmen.

(3) Die zustandige Behorde kann die in Absatz 1 genannte Grundantragsfrist in einzelnen Jahren
und in Abstimmung mit dem jeweils zustandigen Ministerium auf ein anderes Datum festsetzen.
Uber etwaige Fristanderungen informiert die zustandige Behdrde auf geeignetem Wege.
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§5
Revisionsklausel

(1) Muss eine Bewilligung

1. aufgrund von Anderungen der einschlégigen verpflichtenden Standards, Anforderungen oder
Auflagen gemaB Artikel 70 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und ¢ der Verordnung (EU)
2021/2115, Uber die die Verpflichtungen hinausgehen miissen, oder

2. zur Gewahrleistung der Unterscheidbarkeit von den Verpflichtungen gemaB § 20 des GAP-Di-
rektzahlungen-Gesetzes in Verbindung mit Anlage 5 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung
(,Oko-Regelungen”)

angepasst werden, ist der Zuwendungsbescheid wahrend der Laufzeit entsprechend abzuan-
dern oder auf Wunsch der beglinstigen Person aufzuheben. Fir den tatsachlichen Verpflich-
tungszeitraum bereits gezahlte Zuwendungen sind in diesen Fallen nicht zuriickzufordern.

(2) Zuwendungsbescheide fur Verpflichtungen, die Gber die Geltungsdauer der Verordnung (EU)
2021/2115 hinausgehen, sind an den Rechtsrahmen der nachsten EU-Férderperiode anzupassen.

§6
Anpassung von FordermaBnahmen bei Flurbereinigungsverfahren

Ist die beglinstigte Person an der weiteren Umsetzung einer FérdermaBnahme nach den einzel-
nen Richtlinien zur Férderung der flachen- oder tierbezogenen ELER-Interventionen gehindert,
weil der Betrieb oder ein Teil des Betriebs Gegenstand von Flurbereinigungsverfahren ist und
neu parzelliert wurde, so ist die FordermaBnahme an die neue Lage des Betriebs anzupassen.
Erweist sich eine solche Anpassung als unmdglich, so endet die Verpflichtung. Fir den tatsachli-
chen Verpflichtungszeitraum bereits gezahlte Zuwendungen sind in diesen Fallen nicht zurtck-
zufordern.

Teil 3
Vorschriften flir flaichenbezogene ELER-Interventionen

§7
Forderfahige Flachen
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(1) Bei den flachenbezogenen ELER-Interventionen sind Flachen im Sinne des § 11 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 sowie Nummer 3 Buchstabe a und b der GAP-Direktzahlungen-Verordnung sowie
Flachen mit Biotopen ohne landwirtschaftliche Nutzung férderfahig, fur die die zustandige Be-
horde fir die Zwecke der Antragsbearbeitung einen Nutzungscode festgelegt hat.

(2) Die Festlegung der Forderfahigkeit einer Flache bezogen auf die einzelne FérdermaBnahme
erfolgt in den einzelnen Richtlinien zur Férderung der flachenbezogenen ELER-Interventionen.

§8

Ubertragung von Flichen

Ubertragt die begiinstigte Person die Gesamtheit oder einen Teil ihrer Flache, auf die sich die
Verpflichtungen im Rahmen einer mehrjahrigen FérdermaBnahme beziehen, oder ihren gesamten
Betrieb wahrend eines mehrjahrigen Verpflichtungszeitraumes an eine andere Person, die an der
gleichen mehrjshrigen FérdermaBnahme teilnimmt oder unmittelbar nach der Ubernahme teil-
nehmen wird, so kann die Ubernehmende Person die Verpflichtungen oder einen Teil dieser, der
der Ubertragenen Flache entspricht, flr den restlichen Zeitraum Ubernehmen. Erfolgt eine solche
Ubernahme der Verpflichtungen nicht, so laufen diese aus, ohne dass fiir den tatsachlichen Ver-
pflichtungszeitraum die fur diese Flachen erhaltene Zuwendung zuriickzuzahlen ist.

§9
Nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit bei einzelflaichenbezogenen FérdermaBnahmen nach Arti-
kel 70 der Verordnung (EU) 2021/2115

(1) Eine Flache kann nur fir die Umsetzung einer einzelflachenbezogenen FérdermaBnahme
nach Artikel 70 der Verordnung (EU) 2021/2115 geférdert werden, wenn die Flache hauptsachlich
flir die Umsetzung der einzelflachenbezogenen FérdermaBnahme genutzt wird und eine nicht-
landwirtschaftliche Tatigkeit durch eine Richtlinie zur Férderung der flachenbezogenen ELER-In-
terventionen aus naturschutzfachlichen Griinden nicht insgesamt ausgeschlossen wird.

(2) Eine Flache, auf der eine einzelflachenbezogene FérdermaBnahme umgesetzt wird und die

auch fir eine nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit genutzt wird, wird hauptsachlich fir die Umset-
zung der einzelflachenbezogenen FérdermaBnahme genutzt, wenn die einzelflachenbezogene
FérdermaBnahme auf der Flache umgesetzt werden kann, ohne durch die nichtlandwirtschaftli-
che Tatigkeit stark eingeschrankt zu sein.

(3) Die Umsetzung der einzelflachenbezogenen FordermaBnahme ist stark eingeschrankt im Sin-
ne des Absatzes 2, wenn die nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit zu einer Zerstérung der Kultur-
pflanze oder Grasnarbe oder zu einer wesentlichen Beeintrachtigung des Bewuchses flihrt.
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(4) Dariber hinaus ist die Umsetzung der einzelflachenbezogenen FérdermaBnahme in der Re-
gel stark eingeschrankt, wenn

1. innerhalb der Vegetationsperiode oder in dem Fall, dass Ackerland mit Kulturpflanzen genutzt
wird, innerhalb der Vegetationsperiode in dem Zeitraum zwischen der Aussaat oder der Pflan-
zung und der Ernte eine nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit, die eine gleichzeitige Umsetzung der
einzelflachenbezogenen FordermaBnahme in diesem Zeitraum erheblich beeintrachtigt oder
ausschliet, langer als 14 aufeinanderfolgende Tage andauert oder an insgesamt mehr als 21 Ta-
gen im Kalenderjahr durchgefihrt wird,

2. durch die nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit die Einhaltung von nach dem GAP-Konditionalita-
ten-Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI. | S. 2996; 2022 | S. 2262) in der jeweils geltenden Fassung
oder nach einer Rechtsverordnung auf Grund des GAP-Konditionalitaten-Gesetzes zu beachten-
den Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung (GAB) oder Standards fiir die Erhaltung von
Fldchen in gutem landwirtschaftlichem und 6kologischem Zustand (GLOZ) ausgeschlossen ist,
oder

3. eine auf Dauer angelegte nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit die Umsetzung der einzelflachen-
bezogenen FordermaBnahme verhindert.

(5) Die Umsetzung einer einzelflachenbezogenen FérdermaBnahme ist nicht stark eingeschrankt
im Sinne des Absatzes 2

1. bei der Lagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder landwirtschaftlichen Betriebsmit-
teln der beglinstigten Person, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der
geforderten Flache stehen und nicht Giber den Zeitraum nach Absatz 4 Nummer 1 hinausgehen,
2. bei der Lagerung von Holz auf Dauergriinland auBerhalb der Vegetationsperiode oder

3. bei der Nutzung der MaBnahmenflachen auBerhalb der Vegetationsperiode fiir Wintersport,

soweit nicht jeweils die Voraussetzungen des Absatzes 3 vorliegen.

(6) Unabhangig von den Voraussetzungen des Absatzes 3 ist die Umsetzung einer einzelfla-
chenbezogenen FérdermaBnahme dann nicht stark eingeschrankt im Sinne des Absatzes 2,
wenn die Flache im Rahmen von Pflegearbeiten an angrenzenden Gehdlzen oder Gewassern,
einschlieBlich der Lagerung des dabei anfallenden Schnittgutes oder des Aushubs fir nicht lan-
ger als den Zeitraum nach Absatz 4 Nummer 1 genutzt wird und die entstandenen Schaden un-
verzuglich behoben werden.

Teil 4
Zahlungsantrag im Sammelantrag fiir flichen- und tierbezogene ELER-Interventionen

§10
Zahlungsantrag; Ermachtigung zur Abfrage weiterer Angaben
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(1) Die beguinstigte Person hat im Zahlungsantrag im Sammelantrag anzugeben, fir welche For-
dermaBnahmen sie eine Auszahlung beantragt. Die beglinstigte Person hat hierzu die in den
nachfolgenden Vorschriften festgelegten Angaben zu machen.

(2) Die zustandige Behérde kann weitere Angaben fordern, soweit dies zur Uberpriifung der An-
tragsangaben erforderlich ist.

§NM
Antragssystem fiir den Zahlungsantrag im Sammelantrag

(1) Die zustandige Behorde hat der beglinstigten Person fiir den Zahlungsantrag im Sammelan-
trag bereitzustellen:

1. ein elektronisches Formular, das vorausgeflillt ist, soweit technisch und anhand der vorliegen-
den Informationen maoglich, und

2. die entsprechenden geografischen Unterlagen zur ldentifizierung ihrer Fldchen nach § 3 in
Verbindung mit § 7.

(2) Die zustandige Behorde hat die geografischen Unterlagen Uber eine auf einem geografischen
Informationssystem basierende Anwendung, Uber die die geografischen und alphanumerischen
Daten der betreffenden Flachen verarbeitet werden kdnnen, zu Gbermitteln.

(3) Die begtinstigte Person hat im Zahlungsantrag im Sammelantrag insbesondere alle Flachen,
Betriebszweige oder Weidegruppen, fir die sie Auszahlungen beantragt, anzugeben.

(4) Die beglnstigte Person hat in den Antragssystemen nach Absatz 1 fir den Zahlungsantrag
unzutreffende oder nicht mehr zutreffende Angaben zu berichtigen, unvollstandige Angaben zu
vervollstandigen und die Ubrigen Angaben zu bestatigen.

(5) Sofern die beglinstigte Person den Zahlungsantrag im Sammelantrag nicht unter Verwendung
der Antragssysteme nach Absatz 1 einreichen kann, kann die zustandige Behoérde zur Vermei-
dung einer unbilligen Harte die zur Verwendung der Antragssysteme nach Absatz 1 erforderliche
technische Hilfe zur Verfligung stellen. Eine unbillige Harte liegt insbesondere vor, wenn die be-
glnstigte Person glaubhaft darlegt, dass ihr die Verwendung der Antragssysteme nach Absatz 1
unter keinen Umstanden zumutbar ist, wobei die Griinde fur die unbillige Harte abschlieBend
darzulegen sind.

§12
Nutzung von Daten nach der GAPInVeKoS-Verordnung
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(1) Fur die Bearbeitung des Zahlungsantrages im Sammelantrag verwendet die zustandige Be-
horde die nach § 9 Nummer 1 und 6 bis 12 sowie § 11 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 bis 5,
8 und 10 sowie Absatz 4 und 5 der GAPInVeKoS-Verordnung gemachten Angaben der beguns-
tigten Person.

(2) Bei Flachen, fir die die Férderung einer flachenbezogenen ELER-Intervention beantragt wird
und die nicht unter § 14 fallen, verwendet die zustdndige Behorde erganzend auch die nach § 11
Absatz 2 und 3 der GAPInVeKoS-Verordnung gemachten Angaben.

(3) Soweit eine Forderung basierend auf Artikel 71 der Verordnung (EU) 2021/2115 beantragt
wird, verwendet die zustandige Behdrde erganzend auch die nach § 10 der GAPInVeKoS-Ver-
ordnung gemachten Angaben.

§13
Anwendbarkeit von Vorschriften der GAPInVeKoS-Verordnung im Zusammenhang mit dem
Zahlungsantrag im Sammelantrag

Flr den Zahlungsantrag im Sammelantrag gelten die folgenden Regelungen der GAPInVeKoS-
Verordnung jeweils entsprechend:

1. in Bezug auf Anderungen des Zahlungsantrags § 22 Absatz 1 und 2 der GAPInVeKoS-Verord-
nung,
2. in Bezug auf die Berichtigung offensichtlicher Irrtimer § 23 der GAPInVeKoS-Verordnung.

§14
Angaben zu nichtlandwirtschaftlichen Tatigkeiten nach § 9 im Zahlungsantrag im Sammelan-
trag

(1) Im Fall der Nutzung einer Flache, flr die die Férderung einer einzelflachenbezogenen Férder-
maBnahme nach Artikel 70 der Verordnung (EU) 2021/2115 beantragt wird, auch fir eine nicht-
landwirtschaftliche Tatigkeit, die vor dem Zeitpunkt der Antragstellung im Antragsjahr begonnen
oder stattgefunden hat, hat die beginstigte Person im Zahlungsantrag im Sammelantrag Folgen-
des anzugeben:

1. die Art der nichtlandwirtschaftlichen Tatigkeit und
2. den Beginn und das Ende der nichtlandwirtschaftlichen Tatigkeit.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zur Angabe nach Absatz 1ist

1. die Lagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder landwirtschaftlichen Betriebsmitteln
der beglnstigten Person, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der ge-
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forderten Flache stehen, sofern diese nicht Ianger als 14 aufeinanderfolgende Tage andauert
oder an insgesamt nicht mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr stattfindet,

2. die Lagerung von Holz auf Dauergriinland auBerhalb der Vegetationsperiode und

3. die Nutzung der MaBnahmenflachen auBerhalb der Vegetationsperiode fiir Wintersport.

Teil 5
Kontrollsystem fiir flichen- und tierbezogene ELER-Interventionen

§15
Verwaltungskontrollen

(1) Fir die Verwaltungskontrollen bei den flachen- und tierbezogenen ELER-Interventionen gilt §
28 Absatz 1 bis 3 der GAPInVeKoS-Verordnung entsprechend. Die Prifung nach § 28 Absatz 1
Satz 2 Nummer 4 der GAPInVeKoS-Verordnung bezieht sich dabei auf Teil 4 dieser Verordnung.

(2) Die Verwaltungskontrollen sind zu erganzen durch

1. das Flachenliberwachungssystem nach § 17 und
2. stichprobenartige Vor-Ort-Kontrollen nach § 18.

§16
Anwendbarkeit von weiteren Vorschriften der GAPInVeKoS-Verordnungim Zusammenhang
mit dem Kontrollsystem fiir flichen- und tierbezogene ELER-Interventionen

Im Zusammenhang mit dem Kontrollsystem gelten die folgenden Vorgaben der GAPInVeKoS-
Verordnung jeweils entsprechend:

1. in Bezug auf Flachenvermessung und -rundung bei den flachenbezogenen ELER-Interventio-
nen § 29 der GAPInVeKoS-Verordnung,

2. in Bezug auf die Unterrichtungspflichten der Behérde bei den flachen- und tierbezogenen
ELER-Interventionen § 30 der GAPInVeKoS-Verordnung und

3. in Bezug auf Kontrollberichte bei den flachen- und tierbezogenen ELER-Interventionen § 31
der GAPInVeKoS-Verordnung.

§17
Kontrollen durch das Flacheniiberwachungssystem
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Im Zusammenhang mit dem Flacheniberwachungssystem gelten die folgenden Vorgaben der
GAPInVeKoS-Verordnung jeweils entsprechend:

1. in Bezug auf Kontrollen durch das Flachenliberwachungssystem § 32 Absatz 1 bis 3 der GA-
PInVeKoS-Verordnung und

2. in Bezug auf Vor-Ort-Kontrollen bei dem Flachenlberwachungssystem § 33 der GAPInVeKoS-
Verordnung.

§18
Vor-Ort-Kontrollen von tierbezogenen ELER-Interventionen

(1) Die Einhaltung aller Verpflichtungen fir die Gewahrung von Zahlungen fir tierbezogene
ELER-Interventionen sind fiir jede beantragte FérdermaBnahme durch eine Stichprobe jahrlicher
Vor-Ort-Kontrollen zu Uberprifen. Die jahrliche Stichprobe hat mindestens 3 Prozent der Grund-
gesamtheit der Zahlungsantrage zu umfassen.

(2) Die Auswahl nach Absatz 1 hat zu einem von der zustandigen Behdérde festgelegten Anteil
nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen. Dieser soll grundsatzlich 20 bis 30 Prozent betragen. Der
verbleibende Anteil ist auf Basis einer Risikoanalyse auszuwahlen. Werden bei mehr als 10 Pro-
zent der zufallig ausgewahlten Zahlungsantrdge und mehr als 5 Prozent der vor Ort kontrollierten
Tiere VerstoBe festgestellt, ist die jeweilige Kontrollrate nach Absatz 1im Folgejahr auf 5 Prozent
zu erhohen. Sofern die Kontrollrate bereits im aktuellen Jahr erhoht wurde, ist sie bei 5 Prozent
zu belassen.

(3) Gegenstand der Vor-Ort-Kontrollen sind alle Tiere eines Betriebszweiges oder einer Weide-
gruppe, fur die eine Zahlung fur die jeweilige FordermaBnahme beantragt wurde.

(4) Vor-Ort-Kontrollen dirfen nur angekiindigt werden, wenn dies ihrem Zweck oder ihrer Wirk-
samkeit nicht zuwiderlauft. AuBer in hinreichend begriindeten Ausnahmefallen dirfen Vor-Ort-
Kontrollen im Rahmen von tierbezogenen ELER-Interventionen nicht mehr als 48 Stunden im
Voraus angekiindigt werden.

Teil 6
Mitwirkungspflichten der begiinstigten Person bei flaichen- und tierbezogenen ELER-Inter-
ventionen

§19
Vorhalten von Nachweisen durch die begiinstigte Person
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Die beglinstigte Person ist verpflichtet, die flir die Kontrollen der einzelnen FordermaBnahmen
erforderlichen Nachweise vorzuhalten und auf Verlangen jederzeit vorzulegen. Die erforderli-
chen Nachweise werden durch Richtlinien zur Forderung der flachen- und tierbezogenen ELER-
Interventionen festgelegt.

§ 20
Informations-, Mitwirkungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) Die beguinstigte Person ist verpflichtet, jede Abweichung vom Antrag, insbesondere wenn
Foérdervoraussetzungen, Verpflichtungen und sonstige Auflagen fiir die Gewahrung der Zahlun-
gen wahrend der Dauer der Verpflichtungen nicht mehr eingehalten werden, sowie alle Tatsa-
chen, die der Bewilligung, Gewahrung, Weitergewahrung, Inanspruchnahme oder dem Belassen
der Zuwendung entgegenstehen oder fir die Rickforderung der Zuwendung erheblich sein kén-
nen, der zustandigen Behdrde unverzuglich zu melden.

(2) Die begtinstigte Person ist verpflichtet, im Rahmen der Kontrollen mitzuwirken und angefor-
derte Belege vorzulegen. Insbesondere hat sie den zustandigen kontrollierenden Behérden

1. das Betreten der Geschafts-, Betriebs- und Lagerraume sowie der Betriebsflachen wahrend
der Geschafts- und Betriebszeiten zu gestatten,

2. auf Verlangen die in Betracht kommenden Blicher, Aufzeichnungen, Belege, Schriftstiicke,
Datentrager, Karten und sonstigen Unterlagen zur Einsicht bereitzustellen,

3. Auskunft zu erteilen,

4. Proben zur Verfigung zu stellen,

5. die erforderliche Unterstutzung insbesondere bei der technischen Einbindung der beglinstig-
ten Person bei der Erstellung georeferenzierter Fotos mit den von der zustandigen Behdrde vor-
gegebenen Verfahren zu gewahren und

6. durch aktive Mitwirkung ihrerseits oder einer von ihr beauftragten Person die erforderliche
Unterstlitzung bei Vor-Ort-Kontrollen im Zusammenhang mit Tierhaltungen, speziell im Umgang
mit den beantragten Tieren, zu gewahrleisten; dabei ist besonders das Ablesen von Identifizie-
rungsmitteln so zu gestalten, dass eine Gefahrdung des Kontrollpersonals vermieden und die
Unterscheidung bereits kontrollierter Tiere ermdglicht wird.

(3) Soweit nach anderen Rechtsvorschriften keine langeren Aufbewahrungsfristen bestehen, ist
die begtnstigte Person verpflichtet, die fur die Antragstellung und Kontrollen erheblichen Unter-
lagen und Belege fiir die Dauer von 6 Jahren ab dem Ende des Verpflichtungszeitraums aufzu-
bewahren. Fir Rickstellproben endet die Aufbewahrungsfrist mit dem Ende des auf das An-
tragsjahr folgenden Jahres. Nach Handelsrecht vorgeschriebene Aufzeichnungen und Buchfiih-
rungen kénnen anstelle der nach Satz 1 vorgeschriebenen Verpflichtungen zum Zwecke der
Uberwachung nach dieser Verordnung verwendet werden.
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(4) Wird ein Betrieb ganz oder teilweise nach dem Einreichen des Zahlungsantrages im Sammel-
antrag an einen anderen Ubertragen, so gelten die Vorschriften der Absatze 1 bis 3 auch fir den
Rechtsnachfolger.

(5) Die begiinstigte Person hat der zustandigen Behorde fiir eine Flache, fir die ein Zahlungsan-
trag im Sammelantrag gestellt ist und die wahrend des Kalenderjahres der Antragstellung nach
der Antragstellung auch fur eine nichtlandwirtschaftliche Tatigkeit genutzt werden soll und unter
§ 9 fallt, die Aufnahme dieser Tatigkeit mindestens drei Tage vorher zu melden unter Angabe

1. der Art der nichtlandwirtschaftlichen Tatigkeit und
2. des Beginns und des Endes der nichtlandwirtschaftlichen Tatigkeit.

Ausgenommen von der Pflicht zur Angabe nach Satz 1ist

1. die Lagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder landwirtschaftlichen Betriebsmitteln
der beglinstigten Person, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der ge-
forderten Flache stehen, sofern diese nicht langer als 14 aufeinanderfolgende Tage andauert
oder an insgesamt nicht mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr stattfindet,

2. die Lagerung von Holz auf Dauergriinland auBerhalb der Vegetationsperiode und

3. die Nutzung der MaBnahmenflachen auBerhalb der Vegetationsperiode flir Wintersport.

(6) Abweichend von Absatz 5 gilt fur Flachen, fur die ein Zahlungsantrag im Sammelantrag ge-
stellt ist, die aber nicht unter § 9 fallen, § 41 Absatz 5 und 6 der GAPInVeKoS-Verordnung ent-
sprechend.

(7) Fur die Mitteilung und den Nachweis eines Falles hoherer Gewalt oder auBergewdohnlicher
Umstande gilt § 10 Absatz 3 des GAP-Fordergesetzes NRW.

(8) Die begunstigte Person ist verpflichtet, das Umpfliigen einer Flache, die mit Gras oder ande-
ren Grinfutterpflanzen bewachsen ist, aber weder Dauergriinland ist noch als solches gilt, mit
dem Ziel, die Flache wieder mit Gras oder anderen Grinfutterpflanzen anzulegen, unter Angabe
der Lage und GroBe der Flache und des Datums des Umpfligens spatestens einen Monat nach
dem Umpfligen bei der zustandigen Behdrde nach dem von dieser vorgegebenen Verfahren an-
zuzeigen. Unterbleibt eine Anzeige nach Satz 1 oder erfolgt sie nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist, darf die zustandige Behorde auBer in Fallen hoherer Gewalt oder auBergewohnlicher
Umstande das Umpflligen nicht fir die Bewertung einer Flache im Hinblick auf die mégliche Ent-
stehung oder Nichtentstehung von Dauergrinland bertcksichtigen.

Teil 7
Berechnung von Zahlungen und Sanktionen fiir flichen- und tierbezogenen ELER-Interventio-
hen

§21
Allgemeine Vorschriften fiir die Berechnung von Zahlungen
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(1) Ermittelte Flachen fiir eine Zahlung fur eine flachenbezogene FérdermaBnahme sind solche,

1. fUr die die jeweilige Zahlung fur eine FordermaBnahme beantragt wurde,

2. die die in den Richtlinien zur Forderung einzelner flachenbezogener FérdermaBnahmen fest-
gelegten Vorgaben fir die MindestgroBe erfillen,

3. die im Rahmen von Kontrollen festgestellt wurden und

4. die alle Fordervoraussetzungen fir die Gewahrung der jeweils beantragten Zahlung erflllen.

(2) Jede zu gewahrende flachenbezogene Zahlung ist auf Grundlage der im Zahlungsantrag ge-
machten Angaben zu Flachen zu berechnen. Bei jeder nach Satz 1 zu berechnenden Zahlung
sind abweichend von Satz 1 die ermittelten Flachen maBgeblich, sofern bei Kontrollen festge-
stellt wird, dass die im Zahlungsantrag angemeldeten Flachen gréBer sind als die ermittelten Fla-
chen nach Absatz 1.

(3) Die Festlegung der Grundlage fur die Berechnung der zu gewahrenden Zahlung fir tierbezo-
gene FérdermaBnahmen erfolgt in den jeweiligen Richtlinien zur Férderung der tierbezogenen
ELER-Interventionen.

(4) Kann mangels Mitwirkung der beglinstigten Person das Vorliegen von Férdervoraussetzun-
gen, Verpflichtungen und sonstigen Auflagen nicht festgestellt werden, so gelten diese als nicht
erfullt.

§ 22
Anwendbarkeit von Vorschriften der GAPInVeKoS-Verordnung im Zusammenhang mit der
Berechnung von Zahlungen und Sanktionen

Im Zusammenhang mit der Berechnung von Zahlungen und Sanktionen gelten die folgenden
Vorgaben der GAPInVeKoS-Verordnung jeweils entsprechend:

1. in Bezug auf Sanktionen bei Nichtanmeldung aller Flachen § 43 der GAPInVeKoS-Verordnung,
2. in Bezug auf Sanktionen bei Ubererkldrungen bei flichenbezogenen FérdermaBnahmen§ 44
Absatz 1und 2 der GAPInVeKoS-Verordnung und

3. in Bezug auf die verspatete Einreichung des Zahlungsantrages § 46 Absatz 1 und 3 der GAPIn-
VeKoS-Verordnung, wobei die Frist nach § 46 Absatz 1 der GAPInVeKoS-Verordnung abwei-
chend in § 16 Absatz 1 des GAP-Férdergesetzes NRW geregelt ist.

§ 23
MaBnahmenbezogene Sanktionen bei VerstoBen
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(1) Im Fall eines VerstoBes gegen Fordervoraussetzungen, Verpflichtungen und Auflagen werden
Sanktionen nach § 8 des GAP-Férdergesetzes NRW unter Berlcksichtigung von Schwere, Aus-
maB, Dauer und wiederholtem Auftreten des festgestellten VerstoBes angewandt.

(2) Die Festlegung der Fordervoraussetzungen, Verpflichtungen und Auflagen erfolgt in den
Richtlinien zur Forderung der flachen- und tierbezogenen ELER-Interventionen und den Zuwen-
dungsbescheiden.

(3) Flhrt die Gesamtbewertung auf der Grundlage der Kriterien gemaB Absatz 1 zu der Feststel-
lung, dass es sich um einen schwerwiegenden VerstoB handelt, so wird die Férderung ganz ab-
gelehnt oder zurickgenommen. Daruber hinaus wird die begtinstigte Person im Kalenderjahr der
Feststellung und mindestens im darauffolgenden Kalenderjahr von derselben Intervention oder
FérdermaBnahme ausgeschlossen. Der Ausschluss kann im Fall eines wiederholten VerstoBes
erneut festgelegt werden. Zusatzlich kann eine weitere Sanktion verhangt werden.

§24
Schwellenwerte

(1) Der Schwellenwert nach § 7 Absatz 2 Satz 4 und § 10 Absatz 2 Nummer 1 des GAP-Forderge-
setzes NRW betragt bei maBnahmenspezifischen VerstdoBen gegen Mindestbreiten von Forder-
flachen maximal 0,5 Meter, im Ubrigen betrégt dieser Schwellenwert maximal 10 Prozent der Fla-
chen oder Tiere auf die sich die maBnahmenspezifischen Verpflichtungen beziehen.

(2) FordermaBnahmenspezifische Schwellenwerte nach Absatz 1 werden in den Richtlinien zur
Forderung der flachen- und tierbezogenen ELER-Interventionen festgelegt.

(3) Bei Ubererklérungssanktionen nach § 22 Nummer 2 entspricht der Schwellenwert des § 10
Absatz 2 Nummer 1 des GAP-Fordergesetzes NRW dem Schwellenwert des § 48 Absatz 1Satz 1
der GAPInVeKoS-Verordnung.

§25
Reihenfolge der Abziige

(1) Abzuge sind fir die jeweilige Zahlung fur eine flachen- oder tierbezogene FérdermaBnahme
in folgender Reihenfolge anzuwenden:

1. die Ubererklarungssanktion bei flichenbezogenen FérdermaBnahmen nach § 22 Nummer 2,
2. der abgelehnte Betrag nach § 7 des GAP-Fordergesetzes NRW und Sanktionen nach § 8 des
GAP-Fordergesetzes NRW in Verbindung mit § 23,

3. die Fristsanktion nach § 22 Nummer 3,

4. die Nichtanmeldungssanktion nach § 22 Nummer 1.
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(2) Sanktionen wegen VerstoBen gegen Regelungen der Konditionalitat nach Kapitel 3 Abschnitt
2 des GAP-Konditionalitaten-Gesetzes werden auf den sich nach Absatz 1 ergebenden Betrag
angewendet.

Teil 8
Schlussbestimmungen

§ 26
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft und am 31. Dezember 2033 auBer
Kraft.

Dusseldorf, den 3. Dezember 2024

Die Ministerin
fur Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Silke GoriBen

GV.NRW. 2024 S. 933

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 17/17


https://recht.nrw.de/gvnrw/2024-37

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung der Förderung der Gemeinsamen Agrarpolitik in Nordrhein-Westfalen soweit flächen- und tierbezogene Interventionen nach den Artikeln 70 bis 72 der Verordnung (EU) 2021/2115 betroffen sind (GAP-Förderverordnung NRW Fläche und Tier- GAPFöVOFT) 


